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Veränderung der Gesamtmotorik sowie der eigenen Wahr-
nehmung des Symptomschweregrades bestätigt. Zudem 
zeigten sich positive Verhältnisveränderungen der Theta- 
und Betawellen des Gehirns, wodurch eine Verbesserung 
des Symptoms der verringerten Aufmerksamkeit (Theta-
wellen) beobachtet werden konnte. 

 Fazit:  Auch wenn die Ergebnisse der Studie auf einen 
tendenziell positiven Effekt der tiergestützten Intervention 
bei Kindern mit ADHS hinweisen, konnte die Frage der 
Evidenz nicht eindeutig geklärt werden. Im Sinne einer 
umgreifenden und komplementären Therapie der betrof-
fenen Kinder müssten noch weitere Studien erfolgen. Ins-
besondere die Frage, welche Tierart bei welcher Sympto-
matik den besten Effekt aufweist, sollte dringend erforscht 
werden. Um die tiergestützte Intervention für Kinder mit 
ADHS grundsätzlich zugänglich zu machen, bedarf es der 
Kostenübernahme der gesetzlichen Krankenkassen. Hier-
für ist der Evidenznachweis grundlegend. Bis dahin sollte 
die empirisch nachgewiesene Wirksamkeit der tiergestütz-
ten Intervention trotzdem, wo immer möglich und sinn-
voll, komplementär eingesetzt werden. In Deutschland gibt 
es mittlerweile eine zunehmende Anzahl an TherapeutIn-
nen für tiergestützte Therapie.  
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Fahreignungs-
gutachten bei ADHS

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof München 
(VGH) hat in einer Entscheidung zum Fahrerlaubnisrecht 
klargestellt, dass das Vorliegen einer Aufmerksamkeitsde-
fizits- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Regelfall 
kein Grund ist, die Fahreignung des Betroffenen in Zwei-
fel zu ziehen und ein ärztliches Gutachten zur Fahreignung 
anzuordnen (VGH München, Beschluss vom 25.3.2020, 
11 CS 20.203).

Der VGH stellt fest, dass Fahreignungszweifel wegen 
einer diagnostizierten ADHS (im Streitfall handelte es sich 
um eine Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung 
nach ICD-10 F90.0) in Anbetracht der sehr unterschied-
lichen Ausprägung möglicher Symptome im Regelfall nur 
dann gerechtfertigt sind, wenn Auffälligkeiten hinzutreten, 
die entweder auf eine krankheitsbedingte Verkehrsgefähr-
dung schließen lassen oder nahelegen, dass die ärztlich ver-

ordneten Medikamente (welche häufig Amphetamine ent-
halten) Eignungsmängel begründen. Eine Begutachtung 
setzt somit in aller Regel nachgewiesene Verkehrsgefähr-
dungen, welche in Verbindung zur ADHS stehen, voraus. 
Die Fahrerlaubnisbehörde hat diesen Aspekt in der Begut-
achtungsanordnung detailliert zu würdigen und ihr Ermes-
sen pflichtgemäß auszuüben.

Die entgegenstehende Entscheidung der Vorinstanz 
(VG München, Beschl. v. 2.1.2020, M 26 S 19.4757) wur-
de aufgehoben. Die Entscheidung kann in voller Länge 
nachgelesen werden unter https://www.gesetze-bayern.
de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-
5746?hl=true
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